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Kreisstadt Groß-Gerau

Stadtteil Groß-Gerau

Plangebiet B

A) Planungsrechtliche Festsetzungen

gem. § 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. BauNVO

Gewerbegebiet GE1* gem. § 8 BauNVO

* erhebliche Vorbelastung durch Verkehrslärm (Straßenverkehr, Fluglärm)

Die in § 8 Abs. 2 BauNVO genannten Tankstellen sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zu-

lässig. Die in § 8 Abs. 3 BauNVO genannten Anlagen für kirchliche, kulturelle und gesund-

heitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht

Bestandteil des Bebauungsplanes.

Gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO sind nur solche Gewerbebetriebe zulässig, die im Sinne des § 6

BauNVO das Wohnen nicht wesentlich stören.

Einzelhandelsbetriebe mit zentren-/innenstadtrelevantem Sortiment im Sinne der Anlage 1

zum Einzelhandelserlass des Landes Hessen sind nicht zulässig.

Grundflächenzahl: 0,8

Geschossflächenzahl: 1,6

Zahl der Vollgeschosse: II (als Höchstmaß)

Höhe baulicher Anlagen:

Die Höhe baulicher Anlagen beträgt maximal 15,0 m. Diese Höhe darf durch technische

Dachaufbauten überschritten werden.

Die Höhe der traufseitigen Außenwand bis zum Anschnitt mit der Dachfläche beträgt maxi-

mal 9,0 m.

Bezugspunkt für die Höhenangaben ist die Oberkante der im Bebauungsplan festgesetzten

nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche.

In den nach Westen hin orientierten Fassadenteilen, die nicht durch sonstige Gebäude oder

Gebäudeteile gegen die Straße „Am Hermannsberg“ abgeschirmt werden, sind keine not-

wendigen Fenster, Tore und sonstige Öffnungen, die Schallaustritt ermöglichen, zulässig.

Ausgenommen von diesen Festsetzungen sind Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude

sowie Gebäudeteile, in denen Wohnungen i.S.d. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO untergebracht

sind.

Gewerbegebiet GE2* gem. § 8 BauNVO

* erhebliche Vorbelastung durch Verkehrslärm (Straßenverkehr, Fluglärm)

Die in § 8 Abs. 2 BauNVO genannten Tankstellen sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zu-

lässig. Die in § 8 Abs. 3 BauNVO genannten Anlagen für kirchliche, kulturelle und gesund-

heitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht

Bestandteil des Bebauungsplanes.

Die zu den in § 8 Abs. 2 BauNVO genannten Gewerbebetrieben aller Art zählenden Spedi-

tionen sowie speditionsähnliche Betriebe sind gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO nicht zulässig.

Einzelhandelsbetriebe mit zentren-/innenstadtrelevantem Sortiment im Sinne der Anlage 1

zum Einzelhandelserlass des Landes Hessen sind nicht zulässig.

Grundflächenzahl: 0,8

Geschossflächenzahl: 2,2

Zahl der Vollgeschosse: III-IV

Höhe baulicher Anlagen:

Die Höhe baulicher Anlagen beträgt maximal 22,0 m. Diese Höhe darf durch technische

Dachaufbauten überschritten werden.

Die Höhe der traufseitigen Außenwand bis zum Anschnitt mit der Dachfläche beträgt maxi-

mal 14,0 m.

Bezugspunkt für die Höhenangaben ist die Oberkante der im Bebauungsplan festgesetzten

nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche.

Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundes-

Immissionsschutzgesetzes

Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109

Bei der Änderung oder der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthalts-

räumen sind die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109 "Schall-

schutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise" vom November 1989 auszubilden.

Grundlage hierzu sind die Lärmpegelbereiche, die gemäß Tab. 8 der DIN 4109 den im Plan

gekennzeichneten maßgeblichen Außenlärmpegeln wie folgt zugeordnet sind:

Die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind in Abhängigkeit von der Raum-

nutzungsart und Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren gemäß DIN 4109 nachzuwei-

sen.

Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen wer-

den, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall

geringere Lärmpegelbereiche an den Fassaden anliegen (z. B. unter Berücksichtigung der

Abschirmung durch Gebäude). Die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbau-

teile können dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden.

Schalldämmende Lüftungseinrichtungen

Bei der Änderung oder der Errichtung von Schlafräumen oder Übernachtungsräumen in

Beherbergungsstätten sind schalldämmende Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Auf dezen-

trale schallgedämmte Lüftungsgeräte kann verzichtet werden, wenn die Gebäude mit einer

zentralen Lüftungsanlage ausgestattet sind und hierdurch ein ausreichender und schallge-

dämmter Luftaustausch gewährleistet ist.

Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen wer-

den, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall

nachts geringere Außenlärmpegel als 45 dB(A) an den Fassaden anliegen (z. B. unter

Berücksichtigung der Abschirmung durch Gebäude).

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Innerhalb der Fläche ist bei einer Breite von 3 m eine mindestens zweireihige und bei einer

Breite von 5 m eine mindestens dreireihige Laubgehölzpflanzung mit einheimischen und

standortgerechten Arten (z.B. gemäß Vorschlagsliste 1) anzulegen und im Bestand zu

erhalten. Im Bereich der bestehenden Leitungstrassen sind ausschließlich flachwurzelnde

Bäume und Sträucher zu verwenden.

Öffentliche und private Grünflächen - Gehölzpflanzung

Soweit nicht bereits vorhanden, sind auf mindestens 70 % der öffentlichen und privaten

Grünflächen mit der Zweckbestimmung Gehölzpflanzung einheimische und standortgerech-

te Laubgehölze (z.B. gemäß Vorschlagsliste 1) anzupflanzen und im Bestand zu unterhal-

ten. Innerhalb der öffentlichen und privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung Gehölz-

pflanzung, die unmittelbar östlich an die Straßenparzelle „Am Hermannsberg“ angrenzen, ist

eine in der Höhenentwicklung gestaffelte Pflanzung vorzunehmen, wobei innerhalb der im

Plan ausgewiesenen Randzone einheimische und standortgerechte Sträucher und in der im

Bebauungsplan ausgewiesenen Kernzone einheimische und standortgerechte Bäume anzu-

pflanzen und zu unterhalten sind. Innerhalb der im Bebauungsplan ausgewiesenen Saum-

zone ist eine ständige Vegetationsdecke anzulegen, wobei ausschließlich standortgerechte

Gras-Kraut-Mischungen zu verwenden sind. Im Bereich der bestehenden Leitungstrassen

sind bei Anpflanzungen ausschließlich flachwurzelnde Bäume und Sträucher zu verwenden.

Öffentliche Grünfläche - Spielplatz

Auf mindestens 75 % der öffentlichen Grünfläche - Spielplatz ist eine ständige Vegetations-

decke anzulegen und im Bestand zu erhalten. Mindestens 30 % der zu begrünenden Fläche

sind mit für eine Spielplatznutzung geeigneten Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen und

im Bestand zu unterhalten. Die innerhalb dieses Bereiches aufgrund zusätzlicher Festset-

zungen anzupflanzenden Bäume und Sträucher sind anzurechnen. Die Anlage von wasser-

undurchlässigen Belagsstrukturen ist unzulässig. Ausgenommen von dieser Regelung sind

die im Rahmen eines Kinderspielplatzes erforderlichen Flächen für Spielgeräte.

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft - Sukzession

Auf mindestens 35 % der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft - Sukzession ist mit Ausnahme einer 500 m² großen

Teilfläche die Anpflanzung einer zusammenhängenden, in der Höhe gestaffelten Gehölz-

pflanzung vorzunehmen und im Bestand zu unterhalten. Es sind ausschließlich standort-

gerechte und einheimische Bäume und Sträucher - z.B. gemäß Vorschlagsliste1 - zu ver-

wenden. Der Pflanzabstand darf dabei 2 m je Gehölz nicht überschreiten. Es ist eine ge-

mischte Pflanzung aus mindestens 10 verschiedenen Arten anzulegen. Im Kernbereich der

Gehölzpflanzung ist eine Fläche von mindestens 500 m² von jeglicher Anpflanzung freizu-

halten und der natürlichen Sukzession zu überlassen.

Mindestens 65 % der Fläche für Maßnahmen ist als Hochstaudenflur zu entwickeln. Hierzu

ist die gesamte Fläche mit einer standortgerechten Gras-/Kräutermischung anzusäen.

Zusätzlich hierzu sind innerhalb der Fläche für Maßnahmen - im Bereich der zu entwickeln-

den Hochstaudenflur - 10 einheimische und standortgerechte Einzelbäume anzupflanzen

und im Bestand zu unterhalten.

Anzupflanzende Einzelbäume

Innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche sind mindestens 10 Einzelbäume (z.B.

gemäß Vorschlagsliste 2) anzupflanzen und im Bestand zu unterhalten. Es sind ausschließ-

lich Hochstämme (3 x verpflanzt) mit Ballen und durchgehendem Leittrieb (Stammumfang

16 - 18 cm) zu pflanzen. Die Bäume sind durch geeignete Maßnahmen, wie Rammschutz

und Baumscheiben, zu sichern.

Artenschutzmaßnahmen (gemäß Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag)

E1: Schonung von Gehölzen

Der vorhandene Gehölzbestand soll soweit möglich geschont werden, um ggf. wiederkeh-

rend genutzte Vogelnistplätze weitgehend zu erhalten.

E2: Rodung von Gehölzen

Die Fällung von Bäumen und Rodung von Gebüschen ist grundsätzlich vom 1. Oktober bis

Ende Februar durchzuführen (§ 39 Abs. 4 BNatSchG). Mit Einrichtung einer Umweltbaube-

gleitung kann in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Groß-Gerau

von den Rodungsverboten abgewichen werden, wenn die Verbotstatbestände des speziellen

Artenschutzes ausgeschlossen werden können (§ 44 Abs. 1 BNatSchG, u.a. Tötung, Verlet-

zung von besonders geschützten Tieren).

E3: Gartenabfallhaufen

Im Falle einer Baufeldfreimachung auf den bisher unbebauten Flächen ist es notwendig, die

vorhandenen Gartenabfallhaufen abzuräumen, um eine Zerstörung evtl. vorhandener Ruhe-

stätten zu vermeiden (z.B. Igel). Zudem weisen die Abfallhaufen ggf. eine Eignung als Eiab-

lageplatz der Zauneidechse auf, sodass die Abfallhaufen vor oder nach der Eiablagephase

der Zauneidechse zu entfernen sind. Die Gartenabfallhaufen sind deshalb nur im Zeitraum

April bis Mitte Mai oder September bis Oktober bei geeigneter Witterung händisch zu entfer-

nen. Von diesen Zeiten kann nur abgewichen werden, wenn eine ökologische Baubegleitung

die auszuführenden Maßnahmen begutachtet.

E4: Gebäudeabriss

Gebäude sind nur außerhalb der Brutzeit von Gebäudebrütern abzureißen. Abrissmaßnah-

men sind folglich nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29.Februar durchzuführen. Recht-

zeitig vor Beginn der Arbeiten im Gebäudebestand (Gebäudeabriss) ist durch einen Fachgut-

achter oder eine entsprechend qualifizierte ökologische Baubegleitung zu prüfen, ob Gebäu-

debrüter oder/und Fledermausquartiere, insbesondere im Fassaden-, Dach- und ggf. Keller-

bereich, vorhanden sind. Ggf. vorhandene Spalt- und Nischenbereiche mit Quartierpotenzial

sind auf einen aktuellen Tierbesatz auch mittels Endoskop zu prüfen. Ggf. sind dann weitere

Artenschutzmaßnahmen erforderlich. Darüber hinaus sind die wegfallenden Nist- bzw. Quar-

tiermöglichkeiten durch den Fachgutachter zu bilanzieren und ggf. Ersatzmaßnahmen zu

fordern.

E5: Bauarbeiten im südlichen Plangebiet (Zauneidechse)

Im südlichen Bereich des Bebauungsplangebietes wurde die Zauneidechse nachgewiesen

(Flurstücke Nr. 524 und 523/4). Hier kann bei Bauarbeiten der Verbotstatbestand „Fang, Ver-

letzung, Tötung von Tieren“ nach § 44 BNatSchG eintreten. Es wird daher eine frühzeitige

Beteiligung einer Umweltbaubegleitung empfohlen.

E6: Nisthilfen für Höhlen- und Nischenbrüter

An den Fassaden, Bäumen und an ausreichend hohen Pflanzpfählen von Neupflanzungen

können Nisthilfen in Form von einzelnen Kästen für die Ansiedlung insektenfressender Vo-

gelarten oder für Fledermäuse angebracht werden. An den Fassadenoberkanten können

z.B. einzelne Kästen oder eine bündige Reihe von Fledermauskästen bereitgestellt werden.

E7: Extensive Dachbegrünung

Durch eine extensive Begrünung von Flachdächern bei Nebenanlagen (Garage, Carport,

Geräteschuppen etc.) können zusätzliche Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen werden.

S1: Schutz von Bodenbrütern

Zum Schutz von Bodenbrütern ist durch einen Fachgutachter oder eine entsprechend qualifi-

zierte ökologische Baubegleitung der Eingriffsbereich unmittelbar vor anstehenden Bodenar-

beiten hinsichtlich vorhandener Brutstätten zu überprüfen. Sollten Brutstätten gefunden wer-

den, sind die Arbeiten bis Ende des Brutzeitraumes nicht durchführbar.

Hinweis an die Baufirmen

Die ausführenden Baufirmen sind über das Vorkommen besonders und streng geschützter

Tierarten im Baufeld (z.B. Eidechsen, Vögel, Fledermäuse) zu informieren und für Hinweise

auf deren Versteckplätze zu sensibilisieren (z.B. Kotfunde, Piepslaute etc.). Es ist darauf hin-

zuwirken, dass Funde von insbesondere streng geschützten Tierarten unverzüglich der Na-

turschutzbehörde gemeldet werden, um das weitere Vorgehen abzustimmen und eventuell

erforderliche Rettungsumsiedlungen fachgerecht vornehmen zu können.

Dach- und Freiflächenbegrünung

Für die Begrünung der Dachflächen wird die Einsaat geeigneter Magerrasen-Saatgut-

mischungen und für die Begrünung der Grundstücksfreiflächen die Anlage extensiv zu

pflegender Kräuterwiesen durch Verwendung von Saatgutmischungen mit Kräuteranteil

empfohlen.

Vorschlagsliste 1

(Begrünung der Gewerbeflächen, öffentliche und private Grünflächen)

Große Bäume:

       (S)    Acer platanoides -      Spitz-Ahorn

                Acer pseudoplatanus -      Berg-Ahorn

(F)            Alnus glutinosa -      Schwarz-Erle

       (S)    Fraxinus excelsior -      Gemeine Esche

       (S)    Juglans regia -      Walnuss

       (S)    Quercus petraea -      Trauben-Eiche

       (S)    Quercus robur -      Stiel-Eiche

       (S)    Tilia cordata -      Winter-Linde

Mittlere Bäume:

       (S)    Carpinus betulus -      Hainbuche

                Populus tremula -      Zitter-Pappel

                Prunus avium -      Vogel-Kirsche

                Prunus padus -      Trauben-Kirsche

                Pyrus communis -      Wild-Birne

                Sorbus domestica -      Speierling

Kleine Bäume:

(F)   (S)    Acer campestre -      Feld-Ahorn

       (S)    Malus sylvestris -      Holzapfel

                Sorbus aucuparia -      Eberesche

Große Sträucher:

(F)   (S)    Corylus avellana -      Waldhasel

                Crataegus monogyna -      Eingriffliger Weißdorn

                Rhamnus catharticus -      Kreuzdorn

(F)   (S)    Rubus fruticosus -      Wilde Brombeere

(F)   (S)    Sambucus nigra -      Schwarzer Holunder

Mittlere Sträucher:

(F)   (S)    Cornus sanguinea -      Gemeiner Hartriegel

(F)             Euonymus europaeus -      Pfaffenhütchen

(F)             Ligustrum vulgare -      Gemeiner Liguster

(F)           Lonicera xylosteum -      Gemeine Heckenkirsche

                Prunus spinosa -      Schlehe

(F)   (S)    Ribes alpinum -      Alpen-Johannisbeere

                Rosa canina -      Hunds-Rose

(F)             Viburnum lantana -      Wolliger Schneeball

(F)             Viburnum opulus -      Gemeiner Schneeball

(F) = Flachwurzelnde Bäume und Sträucher

(S) = Geeignet für Kinderspielplatz

Vorschlagsliste 2  (Straßenbäume)

Alnus cordata -      Italienische Erle

Corylus colurna -      Baumhasel

Fraxinus excelsior -      Esche, 'Westhof`s Glorie'

Quercus robur -      Stiel-Eiche

Tilia cordata 'Rancho' -      Winter-Linde 'Rancho'

Stellplatzsatzung

Private Stellplätze sind gemäß der Stellplatzsatzung der Kreisstadt Groß-Gerau nachzuwei-

sen. Die Stellplatzsatzung ist bei der Stadt Groß-Gerau und auf der Internetseite der Stadt

Groß-Gerau (http://www.gross-gerau.de) einzusehen.

Bauverbot für Hochbauten an öffentlichen Straßen

Gemäß § 9 Abs. 1 FStrG dürfen längs der BAB 67 keine Hochbauten in einer Entfernung

von bis zu 40 m, längs der B 44 keine Hochbauten in einer Entfernung von bis zu 20 m,

gemessen vom jeweils äußeren Fahrbahnrand, errichtet werden.

Grundstücksgestaltung

Die nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes zu begrünenden Baugrundstücks-

teile sollten möglichst zusammenhängend angelegt werden.

Für die Anlage der Grundstückszufahrten wird eine gemeinsam genutzte oder zusammen-

liegende Zufahrt benachbarter Grundstücke empfohlen.

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung -

Fuß- und Radweg

Zeichenerklärung

Planungsrechtliche Festsetzungen

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Gewerbegebiet GE1* und GE2*,

überbaubare Grundstücksfläche

* erhebliche Vorbelastung durch Verkehrslärm (Straßenverkehr, Fluglärm)

Baugrenze

Öffentliche Grünfläche - Gehölzpflanzung

Fläche für Versorgungsanlagen - Trafostation

Straßenbegrenzungslinie

Gewerbegebiet GE1* und GE2*,

nicht überbaubare Grundstücksfläche

* erhebliche Vorbelastung durch Verkehrslärm (Straßenverkehr, Fluglärm)

LPB V

Schallisophone mit Lärmpegelbereichen

(s. textliche Festsetzungen)

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I

S. 2414), geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Art. 2

des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. I S. 1548)

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S.58), geändert durch Art. 2

des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509).

§ 5 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20.12.2015

(GVBl. I S. 618)

Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.01.2011

(GVBl. I S. 46), geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 30.11.2015 (GVBl. I S. 457)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542),

geändert durch Art. 421 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474)

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) in der

Fassung vom 20.12.2010 (GVBl. I S. 629), geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom

17.12.2015 (GVBl. S. 607)

Hessisches Wassergesetz (HWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.12.2010

(GVBl. I S. 548), geändert durch Gesetz vom 28.09.2015 (GVBI. S. 338)

Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007

(BGBl. I S. 1206), geändert durch Art. 466 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474)

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom

17.03.1998 (BGBl. I S. 502), geändert durch Art. 101 der Verordnung vom 31.08.2015

(BGBl. I S. 1474)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom

17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), geändert durch Art. 76 der Verordnung vom 31.08.2015

(BGBl. I S. 1474)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 21.12.2015

(BGBl. I S. 2490)

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom

05.09.1986 (GVBl. I S. 262, 270), geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 30.11.2015

(GVBl. S. 523)

LPB IV

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - Fuß- und Radweg

Die zwischen den Straßen „Am Hermannsberg“ und „Im Neugrund“ verlaufende Verkehrs-

fläche besonderer Zweckbestimmung - Fuß- und Radweg darf nicht wasserundurchlässig

befestigt werden.

Dachbegrünung

Innerhalb der Gewerbegebiete sind Dachflächen von Gebäuden - mit Ausnahme verglaster

Flächen von Sheddächern oder vergleichbar aufgefalteten Dachkonstruktionen - zu mindes-

tens 50 % dauerhaft zu begrünen.

Zuordnung gemäß § 9 Abs. 1a BauGB

Die Festsetzungen innerhalb der öffentlichen und privaten Grünflächen mit der Zweckbe-

stimmung Gehölzpflanzung, der öffentlichen Grünfläche - Spielplatz sowie im Geltungsbe-

reich des Plangebietes B (Gemarkung Groß-Gerau, Flur 24, Flurstück Nr. 452) werden voll-

ständig den Baugrundstücksflächen als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zugeordnet.

B) Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 HBO

Grundstücksfreiflächenbegrünung

Mindestens 20 % der Baugrundstücksfläche sind als Grünfläche anzulegen und zu unter-

halten. Mindestens 50 % dieser Flächen sind zusätzlich mit einheimischen und standort-

gerechten Bäumen und Sträuchern (z.B. gemäß Vorschlagsliste 1) zu bepflanzen und zu

unterhalten. Die aufgrund weiterer Festsetzungen anzupflanzenden Bäume und Sträucher

innerhalb dieser Flächen sind dabei anzurechnen.

Zu der westlichen Grenze des GE1* sowie der südlichen Grenze des GE1* und des GE2*

sind Lagerplätze mit einem mindestens 3 m breiten Pflanzstreifen abzugrenzen.

C) Kennzeichnungen gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB

Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Ein-

wirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Natur-

gewalten erforderlich sind

Hohe bzw. schwankende Grundwasserstände

Das Plangebiet liegt im Einflussbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches

Ried“. Im Einzelnen sind die Vorgaben des „Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches

Ried“ (mit Datum vom 9. April 1999 festgestellt und veröffentlicht im Staatsanzeiger für das

Land Hessen 21/1999, S. 1659 und 31/2006, S. 1704) zu beachten. Diese können beim

Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau eingesehen werden.

Auf Grund der hohen bzw. schwankenden Grundwasserstände besteht eine Vernässungs-

gefahr in Nassperioden und eine Gefahr von Setzrissschäden in Trockenperioden. Es wird

weiterhin darauf hingewiesen, dass im Plangebiet mit Nutzungseinschränkungen (z.B. Ver-

zicht auf Unterkellerung) oder zusätzlichen Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen

gegen Vernässungen) zu rechnen ist. Bei unterkellerten Gebäuden sollte bei Anschneiden

des Grundwasserhorizonts die Ausführung als druckwasserhaltende Wanne erfolgen. Hier-

für kommt bei untergeordneter Nutzung, z.B. Tiefgaragen, eine „weiße Wanne“ (WU-Beton)

in Frage. Bei hochwertiger Nutzung, d.h. staubtrockenen Räumen, wird eine „schwarze

Wanne“ (bituminös gedichtet) erforderlich. In Trockenperioden besteht die Gefahr von Setz-

rissschäden.

Die zusätzlichen Aufwendungen sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits

vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkehrungen

gegen Vernässungen trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädigung ver-

langen.

Die für die Bemessung der einzelnen Gründungs- und Bauhilfsmaßnahmen erforderlichen

Bemessungskennwerte sowie detaillierte Angaben zur Gründung der geplanten Gebäude

und zur Bauausführung sind im Einzelfall ggf. noch in gesonderten Gründungsgutachten zu

erarbeiten und mit dem Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Abt. Regionalplanung und

Umwelt, Wasser- und Bodenschutz, Wilhelm-Seipp-Straße 4, 64521 Groß-Gerau abzustim-

men.

Hochwasserschutz

Das Plangebiet befindet sich gemäß der Gefahrenkarte Rhein G85 des „Hochwasserrisiko-

managementplans Rhein (Oberrhein - Hessisches Ried) mit Weschnitz“ innerhalb der poten-

tiellen Überschwemmungsgrenze eines extremen Hochwassers, das bei Versagen von

Deichen oder vergleichbaren öffentlichen Hochwasserschutzeinrichtungen überschwemmt

werden könnte.

Aufgrund § 46 Abs. 3 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) sind bei Sanierung und Neu-

bau von Objekten bautechnische Maßnahmen vorzusehen, um den Eintrag von wasserge-

fährdenden Stoffen bei Überschwemmungen zu verhindern (z.B. hochwassersichere Heizöl-

lagerung). Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, weitere elementare Vorsorgemaßnahmen

beim Bau, bei der Erweiterung und bei Sanierung zu treffen, um das Schadensausmaß bei

Überschwemmungen möglichst gering zu halten. Die o.g. Gefahrenkarte kann u.a. auf der

Internetseite des Hessischen Landsamtes für Umwelt und Geologie in Wiesbaden eingese-

hen werden.

http://www.hlug.de/fileadmin/dokumente/wasser/hochwasser/hwrmp/Rhein/g-karten/Rhein_G085.pdf

Verkehrslärm

Das Plangebiet ist aufgrund seiner Lage im Siedlungsbeschränkungsgebiet um den Flug-

hafen Frankfurt Main erheblichen Lärmemissionen durch den Flugverkehr ausgesetzt.

Insbesondere die Grundstücke im Süden des Plangebietes werden darüberhinaus erheblich

durch Verkehrslärm von der benachbarten Bundesautobahn BAB 67 belastet.

D) Hinweise und Empfehlungen

DIN-Normen

Sofern in den Planunterlagen keine anderen Datenquellen genannt sind, können alle aufge-

führten DIN-Normen, Arbeitsblätter etc. beim Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau eingese-

hen werden.

Versickerung von Niederschlagswasser

Die Versickerung von Niederschlagswasser bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch

den Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Abt. Regionalplanung und Umwelt, Wasser-

und Bodenschutz, Wilhelm-Seipp-Straße 4, 64521 Groß-Gerau (Antrag zur Erteilung einer

Erlaubnis zur Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser).

Trinkwasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt in der Zone IIIB des Trinkwasserschutzgebietes der Wassergewin-

nungsanlage der Stadtwerke Mainz, Wasserwerk Hof Schönau. Aus Gründen des Grund-

wasserschutzes sind in diesem Bereich alle einschlägigen Verordnungen, Erlasse, Richt-

linien und Vorgaben des technischen Regelwerkes in der jeweils gültigen Fassung zu

beachten und einzuhalten.

Altlasten

Informationen zu Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), Altlasten, schädlichen Boden-

veränderungen oder Grundwasserschäden liegen für das Plangebiet nicht vor. Bei allen

Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische Auffällig-

keiten zu achten (Geruch, Geschmack, Aussehen und Farbe). Ergeben sich bei den Erdar-

beiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung begründen,

sind diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt,

Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzu-

teilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche

Bodenverunreinigungen im Sinne des § 2 Abs.3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche

Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizu-

führen.

Bodendenkmäler

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für

Denkmalpflege Hessen, Archäologische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutz-

behörde unverzüglich anzuzeigen (§ 20 des Gesetzes zum Schutz der Kulturdenkmäler,

HDSchG). In diesen Fällen kann für die weitere Fortführung des Vorhabens eine denkmal-

schutzrechtliche Genehmigung nach § 16 HDSchG erforderlich werden. Das Landesamt für

Denkmalpflege Hessen, Archäologische Denkmalpflege ist mindestens zwei Wochen vor

Beginn der Erdarbeiten zu benachrichtigen. Art und Weise des Aushebens der Baugruben

ist mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen abzustimmen.

Kampfmittel

Sollten im Zuge der Baumaßnahmen Munition oder kampfmittelverdächtige Gegenstände

zu Tage treten, ist die Arbeit unverzüglich einzustellen, die Fundstelle abzusichern und die

Polizei bzw. der Kampfmittelräumdienst in Darmstadt zu verständigen (Regierungspräsidium

Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen, Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt,

Tel. 06151-12-0).

Leitungsschutzmaßnahmen

Tiefwurzelnde Bäume müssen lt. DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW 125 einen

Mindestabstand von 2,5 m zu Versorgungsleitungen aufweisen. Wird dieser Abstand unter-

schritten, so sind die Ver- und Entsorgungsleitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern

oder die Standorte der Bäume entsprechend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbe-

reich zu Versorgungsleitungen sind mit dem Versorgungsträger abzustimmen.

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Groß-Gerau hat in der Sitzung am

24.03.2015 gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13a BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes

beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 23.04.2015 ortsüblich bekanntgemacht.

Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden

Die Öffentlichkeit konnte sich gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB in der Zeit vom 06.06.2016

bis 06.07.2016 über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkun-

gen der Planung unterrichten. Der Entwurf des Bebauungsplanes hat nach ortsüblicher

Bekanntmachung am 27.05.2016 gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 13a BauGB vom 06.06.2016

bis zum 06.07.2016 öffentlich ausgelegen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 i.V.m. § 13a BauGB mit Schreiben vom 31.05.2016 zur

Abgabe einer Stellungnahme innerhalb eines Monats aufgefordert.

Satzungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 11.10.2016 den Bebauungsplan

gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

20.10.2016 gez. Stefan Sauer, Bürgermeister

Ausfertigung

Die Übereinstimmung dieser Planausfertigung mit dem von der Stadtverordnetenversamm-

lung am 11.10.2016 beschlossenen Bebauungsplan „Am Hermannsberg Ost - 2. Änderung

und Ergänzung“, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, wird

bestätigt. Das Bebauungsplanverfahren wurde nach den gesetzlichen Bestimmungen durch-

geführt. Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

20.10.2016 gez. Stefan Sauer, Bürgermeister

Inkrafttreten des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan „Am Hermannsberg Ost - 2. Änderung und Ergänzung“ tritt mit der im

Plan enthaltenen bauordnungsrechtlichen Satzung durch amtliche Bekanntmachung gemäß

§ 10 Abs. 3 BauGB am 27.10.2016 in Kraft. Der Bebauungsplan mit Begründung wird

gemäß § 10 Abs. 3 BauGB zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden beim

Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen

Auskunft gegeben.

27.10.2016 gez. Stefan Sauer, Bürgermeister

Öffentliche Grünfläche - Spielplatz

Kernzone

Randzone

Saumzone

Mögliche Zonierung innerhalb der

öffentlichen Grünfläche - Gehölzpflanzung

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen

Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche

Umwelteinwirkungen im Sinne des BlmSchG

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Leitungsrecht zugunsten der Stadtwerke und des ÜWG

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes

Nachrichtliche Übernahmen

Anzupflanzender Einzelbaum (Standortvorschlag)

20 kV-Kabel des ÜWG

Bestandsgebäude im Geltungsbereich mit Hausnummer

Schmutzwasser-Kanalleitung der Stadtwerke Groß-Gerau

Regenwasser-Kanalleitung der Stadtwerke Groß-Gerau

S

R

Grenze der Aufhebung des Bebauungsplanes

„Am Hermannsberg - Ost“

Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

Bestandsgebäude außerhalb des Geltungsbereiches

Flurstücksnummer

Böschung

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft - Sukzession

Hochstaudenflur

Einmalige Mahd alle 2 Jahre

Gehölzpflanzung

Sukzession

Mögliche Zonierung innerhalb der Fläche für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft - Sukzession

Hochstaudenflur

Einmalige Mahd alle 5 Jahre

mit Hausnummer

Plangebiet A

Der Bebauungsplan „Am Hermannsberg Ost - 2. Änderung und Ergänzung“ ersetzt inner-

halb seines Geltungsbereiches die Bebauungspläne „Am Hermannsberg - Ost“ und „Am

Hermannsberg - Ost, 1. Änderung“ in allen ihren Festsetzungen.

NORDEN

Private Grünfläche - Gehölzpflanzung

Kernzone

Randzone

Saumzone

Mögliche Zonierung innerhalb der

privaten Grünfläche - Gehölzpflanzung

Leitungsrecht zugunsten der Stadtwerke (GGV)


